
Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung  

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über 

das Aktionärsportal oder gemäß § 67c AktG über Intermediäre) durch Briefwahl 

ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unabhängig 

vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch 

über das Aktionärsportal, 2. gemäß § 67c AktG über Intermediäre, 3. per E-Mail und 4. 

per Brief. 

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der 

Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der 

Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft. 

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 

Die Stimmabgaben per Briefwahl bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu 

Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit auch 

im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung 

der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt 

einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem 

Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für 

jeden Punkt der Einzelabstimmung. 


